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Was Sie in diesem essential finden 
können

• Was ist ein Erbbaurecht und welche Bedeutung kommt ihm zu?
• Welche Bedeutung kommt Erbbaurechten bei Immobilien für stationäre Pflege 

zu?
• Wie entsteht und endet ein Erbbaurecht?
• Was sind die üblichen Regelungsinhalte eines Erbbaurechtsvertrages?
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Vorwort 

Der Traum vom Eigenheim besteht seit Alters her, ließ und lässt sich in 
Deutschland jedoch aufgrund seiner Bevölkerungsdichte und nur eingeschränkt 
zur Verfügung stehenden Baulandes sowie der damit einhergehenden Erwerbs-
preise – zwischen 2015 und 2022 wurden bis zu ca. 8–9 % Kaufpreissteigerungen 
per anno verzeichnet –, gerade in Abhängigkeit seiner Lokalisation, nur schwer 
verwirklichen. Die Kaufpreise reichen dabei bei Grundbesitzflächen zur Bebau-
ung mit Ein- oder Zweifamilienhäusern von EUR 50,00 in ländlich geprägten 
Regionen bis über EUR 500,00 in Ballungszentren. 

Die Probleme der mangelnden Verfügbarkeit von Grundbesitzflächen zur 
Schaffung von Wohnraum hatte bereits der Reichsgesetzgeber Anfang des letz-
ten Jahrhunderts erkannt. So wurde in der Begründung zur Verordnung über das 
Erbbaurecht vom 15. Januar 1919 ausgeführt: 

„Nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches jedoch zeigte sich, dass das 
Erbbaurecht nicht nur der Überrest eines veralteten Rechtsinstitutes war, sondern 
es gewann neues Leben. Der rasche und ungeahnte Aufschwung des gesamten Wirt-
schaftslebens im Deutschen Reiche und die starke Bevölkerungszunahme, insonderheit 
das Aufblühen der Industrie und das damit verbundene rasche Wachstum der Städte 
führten zu Mißständen im städtischen Wohnungswesen, deren Behebung schon vor 
dem Kriege im Mittelpunkt der Sozialpolitik stand. In dem Erbbaurecht erblickten die 
sog. Wohnungsreformer alsbald eines der Mittel, die den unbefriedigenden Zuständen, 
der Wohnungsnot und der Wohnungssteuerung Abhilfe verschaffen oder hoch ihnen 
entgegenwirken sollten. Namentlich wurden dabei folgende Vorteile des Erbbaurechts 
hervorgehoben. Das Erbbaurecht bietet einerseits dem Berechtigten die Möglichkeit, 
auf fremden Grund und Boden ein Haus zu haben (…) Für den Grundeigentümer ande-
rerseits wird der Vorteil des Erbbaurechts insbesondere darin gesehen, dass er seinen

VII



VIII Vorwort

Grundbesitz zu Wohnzwecken verwerten kann und eine fortlaufende Rente bezieht, 
ohne den Boden dauernd aus der Hand geben zu müssen.“ 

Auch in heutiger Zeit gewinnt das Erbbaurecht (wieder) zunehmend an 
Bedeutung. 

Daher widmet sich dieses essential dem Erbbaurecht in seinem wesentlichen 
Grundzügen. 

München 
im Januar 2025 

Peter S. Przewieslik, Rechtsanwalt
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